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1. EINLEITUNG 

Den Projektingenieuren der Alpentransit-Neubaustrecken werden für eine ein-

heitliche Bearbeitung und Beurteilung des Bereichs Lärmschutz Grundlagen und 

Vorgaben abgegeben. Diese Vorgaben werden in enger Zusammenarbeit mit den 

beteiligten Bundesstellen (BAV, BUWAL), den Bahnen (SBB, BLS) sowie Organen 

der Projektleitung Bauvorhaben (Arbeitsgruppe Umwelt, Arbeitsgruppe Betrieb 

und Sicherheit) erarbeitet. 

Ein erster Teil der Vorgaben im Bereich Lärm wurde bereits am Workshop vom 

3. April abgegeben (TM 89060.31-05 "Lärmschutz bei Neubaustrecken" vom 

28. März 1991). Der vorliegende Zusatzbericht beinhaltet die für die Grob-

beurteilung der Linienführungsvarianten notwendigen Angaben für die Lärmbe-

rechnungen. Bei den zugrundeliegenden betrieblichen Grundlagen handelt es 

sich um vorläufige Arbeitshypothesen, welche mit den Betriebsabteilungen der 

Bahnen bereinigt, von der Projektleitung Bauvorhaben jedoch noch nicht geneh-

migt wurden. Die vorliegenden Angaben genügen aber für die Grobbewertung der 

Linienführungsvarianten. 

Für die Phase der Feinbewertung sind weitere Ergänzungen vorgesehen. Diese 

werden dann insbesondere auch die notwendigen Angaben für die Sensitivitäts-

überlegungen beinhalten. 

2. ÜBERSICHT 

Dieser Bericht enthält enthält unter anderem Angaben über die durch den Be-

trieb auf den Neubaustrecken und den bestehenden Gotthard- und Lötschberg-

Bergstrecken verursachten Lärmemissionen. Die Bergstrecken müssen dort in die 

Beurteilung miteinbezogen werden, wo die Neubaustrecke parallel dazu ver-

läuft. Unter "Emissionen" wird hier die Lärmbelastung unmittelbar beim Gleis 

verstanden (d.h. der theoretische Beurteilungspegel gemäss Lärm-

schutzverordnung in 1 m Abstand von der Gleisachse). Die Emissionen sind 

abhängig von der Anzahl Züge, deren Geschwindigkeit, der Zugslänge, dem 

Rollmaterial sowie dem Oberbau. Die Aufgabe der Projektingenieure besteht 

darin, die Immissionen (d.h. die Lärmbelastung bei den Empfängern) zu er-



mitteln und allenfalls notwendige Lärmschutzmassnahmen so zu dimensionieren, 

dass die Anforderungen der Lärmschutzverordnung erfüllt werden können (siehe 

Figur 1). 
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Emissionen: 

- Zugsfrequenzen 
- Geschwindigkeit 
- Rollmaterial 
- Zugslängen 
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Immissionen: 

- Topografie 
- Lage Empfänger (Entfernung, Höhe) 
- Lärmschutzmassnahmen: 

z.B. Linienführung 
Lärmschutzwände 
Hoch - oder Tieflage etc. 

Figur 1: Aufgabenteilung Stabsorgane-Projektingenieure bei den Lärmbe-

rechnungen 


